
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/10/30 7Ob555/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1956

Norm

ZPO §233

ZPO §411

Rechtssatz

Keine Identität der Streitsache, wenn in dem einen Prozeß die Frage zur Entscheidung steht, ob kraft des zwischen dem

Kläger und dem Zweitbeklagten bestehenden Rechtsverhältnisses diesem gegen den Kläger Entgeltsansprüche

zustehen und im anderen Prozesse über die Angemessenheit der Honorarforderung des Klägers für seine im Auftrag

und im Interesse der Beklagten geleistete anwaltliche Tätigkeit abzusprechen ist.
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